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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Bagger  nach  dem 
Oberbegriff  des  Anspruches  1. 

Um  entlang  von  Mauern  oder  parallel  neben 
einer  Fahrspur  Baggerarbeiten  durchführen  zu  kön- 
nen,  wurden  bislang  Spezialgeräte  verwendet,  bei 
denen  der  Ausleger  des  Baggers  gegenüber  dem 
Oberwagen,  bestehend  aus  Fahrerkanzel  und  Mo- 
torgehäuse,  um  eine  senkrechte  Achse  schwenkbar 
ist.  Bei  größeren  Baggern  ist  eine  derartige  Ver- 
schwenkung  des  Auslegers  aber  nicht  sinnvoll  an- 
zuwenden.  So  wurde  bisher  bei  größeren  Baggern 
der  sogenannte  Vorausleger  um  eine  senkrechte 
Achse  verschwenkt  und  arretiert.  Mit  einer  darauf- 
folgenden  Verschwenkung  des  Oberwagens  kann 
so  eine  ungefähre  Annäherung  an  Mauern  oder 
dergleichen  erreicht  werden.  Da  jedoch  auch  bei 
dieser  Ausführungsform  dem  Grundausleger  die 
Hubarbeit  obliegt,  wird  selbst  bei  Schrägstellung 
des  Oberwagens  eine  senkrechte  Grabarbeit  paral- 
lel  an  Mauern  oder  neben  Fahrspuren  nur  bedingt 
ermöglicht. 

Es  sind  kleinere  Spezialgeräte,  sogenannte 
Grabenbagger,  bekannt,  mittels  denen  eng  an  Hin- 
dernissen  senkrecht  gegraben  werden  kann.  Derar- 
tige  Spezialgeräte  können  jedoch  fast  ausschließ- 
lich  nur  für  derartige  Sonderaufgaben  eingesetzt 
werden,  für  normale  Baggerarbeiten  sind  sie  nicht 
geeignet.  Somit  ist  es  für  kleinere  Bauunterneh- 
men,  die  sich  einen  größeren  Fuhrpark  nicht  leisten 
können  oder  wollen,  unrentabel,  sich  zusätzlich 
beispielsweise  zu  einem  normalen  Löffelbagger 
auch  noch  einen  Spezialbagger  anzuschaffen. 

Ein  Bagger  gemäß  dem  Oberbegriff  des  An- 
spruches  1  ist  aus  der  US-A-4,077,140  bekannt. 
Bei  diesem  Bagger  ist  der  Vorausleger  an  dem 
Grundausleger  schwenkbeweglich  in  einem  Lager 
geführt  und  darüberhinaus  ist  ein  Lager  vorgese- 
hen,  mittels  dem  der  Vorausleger  relativ  zu  dem 
Grundausleger  um  eine  im  wesentlichen  vertikal 
stehende  Achse  verschwenkbar  ist.  Hierbei  ist  die 
im  wesentlichen  vertikal  stehende  Schwenkachse 
zwischen  Vorausleger  und  Grundausleger  als  Rah- 
menteil  ausgeführt,  welches  in  der  horizontalen 
grundauslegerseitigen  Achse  geführt  ist.  In  einer 
ausgeknickten  Stellung  des  Vorauslegers  relativ  zu 
dem  Grundausleger  bei  gleichzeitig  verschwenktem 
Oberwagen  sollen  Grabvorgänge  mit  hierbei  auf- 
rechten  bzw.  lotrechten  Schachtwänden  dadurch 
möglich  werden,  daß  zwischen  dem  Rahmenteil 
zur  Aufnahme  der  im  wesentlichen  vertikalen 
Schwenkachse  und  dem  Grundausleger,  der  die 
Hub-  und  Senkarbeit  für  die  Vorauslegerkinetik 
übernimmt,  eine  komplementäre  Hydraulikansteue- 
rung  derart  erfolgt,  daß  die  Schwenkachse  für  die 
Knickstellung  zwischen  Vorausleger  und  Grundaus- 
leger  auch  bei  einer  Auf-  und  Abbewegung  des 

Grundauslegers  im  wesentlichen  vertikal  verbleibt, 
so  daß  keine  radialen  Ausweichbewegungen  der 
Grabschaufel  am  Ende  der  Vorauslegerkinetik  erfol- 
gen.  Diese  Hydrauliksteuerung  zum  komplementä- 

5  ren  Bewegen  von  Grund-  und  Vorausleger  ist  ins- 
besondere  deshalb  zwingend  erforderlich,  als  die 
vertikale  Schwenkachse  rein  kinematisch  gesehen 
nicht  zwischen  Grund-  und  Vorausieger  angeordnet 
ist,  sondern  vielmehr  im  Vorausleger  selbst,  also 

70  die  Ausknickbewegung  nicht  zwischen  Grund-  und 
Vorausleger  sondern  im  Vorausleger  selbst  erfolgt. 
Da  dann  bei  geknicktem  Vorausleger  eine  jede  Auf- 
und  Abbewegung  des  Grundauslegers  eine  ent- 
sprechende  Kurvenbewegung  des  am  Vorausleger 

75  angeordneten  Grabgerätes  zwingend  zur  Folge  hät- 
te,  muß  die  Hydrauliksteuerung  zur  Kompensation 
dieser  Kurvenbewegung  vorgesehen  werden. 

Gerade  die  im  Falle  der  US-A-4,077,140  somit 
nötige  komplementäre  Ansteuerhydraulik  macht  je- 

20  doch  die  gesamte  Auslegerkinetik  unnötig  schwer, 
kompliziert  und  damit  auch  störanfällig  und  weiter- 
hin  ist  die  Umstellung  von  einem  normalen  Löffel- 
bagger  auf  einen  Knickauslegerbagger  gemäß  der 
US-A-4,077,140  für  einen  Baggerführer  aufgrund 

25  der  dort  herrschenden  komplizierten  Bewegungs- 
abläufe  und  der  daraus  resultierenden  schweren 
Überschaubarkeit  der  Relativbewegung  von  Gra- 
blöffel  relativ  zum  Bagger  äußerst  gewöhnungsbe- 
dürftig  und  somit  auch  im  Anfangsstadium  unfall- 

30  trächtig. 
Es  ist  demgegenüber  Aufgabe  der  vorliegen- 

den  Erfindung,  einen  Bagger  nach  dem  Oberbegriff 
des  Anspruches  1  derart  auszubilden,  daß  mit  die- 
sem  Bagger  auch  außerhalb  seiner  Fahrspur  Grab- 

35  und  Ausschachtarbeiten  mit  exakt  senkrechten 
bzw.  lotrechten  Schachtwänden  möglich  sind. 

Die  Lösung  dieser  Aufgabe  erfolgt  erfindungs- 
gemäß  durch  die  im  Anspruch  1  angegebenen 
Merkmale. 

40  Der  erfindungsgemäße  Bagger  zeichnet  sich 
dadurch  aus,  daß  ein  Hydraulikantrieb  für  den  Vor- 
ausleger  sich  an  einer  vorauslegerseitigen  Stelle 
des  Schwenkgelenks  zwischen  Grund-  und  Voraus- 
leger  abstützt  und  die  horizontale  Schwenkachse 

45  des  Vorauslegers  an  der  vorauslegerseitigen  Stelle 
des  Schwenkgelenks  angeordnet  ist,  wobei  ein 
Steuerorgan  für  den  Grundausleger  auf  die  Steuer- 
funktion  des  Hydraulikantriebes  für  den  Vorausle- 
ger  umschaltbar  ist  und  die  Schwenkachse  des 

so  Schwenkgelenks  in  einer  Arbeitsstellung  des 
Grundauslegers  senkrecht  ist. 

Insbesondere  dadurch,  daß  die  horizontal  ver- 
laufende  Schwenkachse  für  die  Nickbewegung  des 
Vorauslegers  relativ  zu  dem  Grundausleger  an  der 

55  vorauslegerseitigen  Stelle  des  vertikalen  Schwenk- 
gelenks  angeordnet  ist  und  weiterhin  dadurch,  daß 
in  einer  Arbeitsstellung  des  Grundauslegers  das 
vertikale  Schwenkgelenk  eine  senkrecht  verlaufen- 
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de  Schwenkachse  hat,  ist  mit  der  Vorauslegerkine- 
tik  bestehend  aus  Vorausleger  und  Auslegerarm 
mit  den  daran  gelagerten  Baggerlöffel  ein  völlig 
ungehinderter  Baggerbetrieb  auch  bei  arretiertem 
Grundausleger  möglich.  Weiterhin  dadurch,  daß  ein 
Steuerorgan  für  den  Grundausleger  auf  die  Steuer- 
funktion  des  Hydraulikantriebes  für  den  Vorausle- 
ger  umschaltbar  ist,  kann  mit  der  Vorauslegerkine- 
tik  eine  Baggerarbeit  durchgeführt  werden,  welche 
der  entspricht,  die  bei  aktivem  Grundausleger 
durchführbar  ist.  Hierbei  übernimmt  nun  anstelle 
des  Grundauslegers  der  Vorausleger  über  seinen 
Hydraulikantrieb  die  entsprechenden  Hubfunktionen 
für  den  Baggerlöffel.  Ist  weiterhin  in  einer  Arbeits- 
stellung  des  Grundauslegers  das  Schwenkgelenk 
für  die  Ausknickbewegung  zwischen  Vorausleger 
und  Grundausleger  senkrecht  verlaufend,  kann  mit 
blockiertem  Grundausleger  mittels  der  Vorausleger- 
kinetik  ein  exaktes  Baggern  oder  Graben  auch  au- 
ßerhalb  der  Fahrspur  des  erfindungsgemäßen  Bag- 
gers  durchgeführt  werden,  ohne  daß  hierbei  der 
Baggerlöffel  kreisförmige  Ausweichbewegungen 
durchführt,  da  das  Schwenkgelenk  senkrecht  ver- 
läuft  und  somit  Gräben  mit  exakt  parallel  und  lot- 
rechten  Wänden  ausgeschachtet  werden  können. 

Vorteilhafte  Weiterbildungen  der  Erfindung  er- 
geben  sich  aus  den  Unteransprüchen. 

Gemäß  Anspruch  2  ist  der  Vorausleger  manuell 
in  beide  Richtungen  um  das  Schwenkgelenk  dreh- 
bar  und  in  jeder  erzielbaren  Stellung  verriegelbar. 
Hieraus  ergibt  sich  bei  einfachem  und  robustem 
Aufbau  der  Vorteil  einer  größtmöglichen  Flexibilität 
in  der  Anwendung. 

Erfolgt  gemäß  Anspruch  3  die  Schwenkung 
des  Vorauslegers  um  das  Schwenkgelenk  kraftbe- 
trieben,  wobei  der  Kraftantrieb  in  jeder  erreichten 
Stellung  des  Vorauslegers  blockierbar  ist,  ergibt 
sich  der  Vorteil,  daß  während  des  Betriebs  die 
Stellung  des  Vorauslegers  über  den  Kraftantrieb 
nachjustierbar  ist. 

Ist  gemäß  Anspruch  4  die  vertikale  Ausrichtung 
der  Schwenkachse  des  Schwenkgelenks  relativ  zu 
dem  Grundausleger  verstellbar,  erhöht  sich  die  Fle- 
xibilität  des  erfindungsgemäßen  Baggers  ganz  er- 
heblich,  da  auch  die  Stellung  des  Grundauslegers 
veränderbar  ist  und  dennoch  eine  senkrechte  Stel- 
lung  der  Schwenkachse  erzielbar  ist. 

Weitere  Einzelheiten  und  Vorteile  der  vorlie- 
genden  Erfindung  ergeben  sich  aus  der  nachfol- 
genden  Beschreibung  unter  Bezugnahme  auf  die 
Zeichnung. 

Es  zeigt: 
Fig.  1  schematisch  vereinfacht  eine  Seiten- 

ansicht  eines  erfindungsgemäßen 
Baggers;  und 

Fig.  2  schematisch  vereinfacht  eine  Drauf- 
sicht  von  oben  auf  den  erfindungsge- 
mäßen  Bagger. 

Gemäß  den  Fig.  1  und  2  weist  ein  erfindungs- 
gemäßer  Bagger  2  in  bekannter  Weise  ein  Fahr- 
werk  4  und  einen  Oberwagen  6  bestehend  aus 
einer  Fahrerkanzel  8  und  einem  Motorgehäuse  10 

5  auf.  Im  Bereich  der  Fahrerkanzel  8  ist  ein  schwenk- 
beweglich  auf-  und  abbewegbarer  Grundausleger 
12  vorgesehen,  der  an  seinem  freien  Ende  ein 
Schwenkgelenk  14  aufweist.  Das  Schwenkgelenk 
14  weist  eine  Schwenkachse  16  auf,  welche  in 

10  einer  definierten  Arbeitsstellung  des  Grundausle- 
gers  12  gemäß  Fig.  1  senkrecht  zur  Standfläche 
des  Baggers  2  verläuft. 

Das  Schwenkgelenk  14  besteht  aus  einem 
Rahmenteil  18,  welches  auf  der  Seite  des  Grund- 

15  auslegers  12  vorgesehen  ist,  sowie  aus  einem  Rah- 
menteil  20,  welches  drehbeweglich  mit  dem  Rah- 
menteil  18  verbunden  ist,  und  an  dem  über  ein 
Schwenkgelenk  22  ein  Vorausleger  24  schwenkbe- 
weglich  geführt  ist.  Am  freien  Ende  des  Vorausle- 

20  gers  24  ist  ein  Auslegerarm  26  schwenkbeweglich 
gelagert,  der  über  einen  Hydraulikantrieb  28  be- 
wegbar  ist  und  an  seinem  freien  Ende  einen  Stütz- 
hebel  30  zur  Betätigung  eines  Baggerlöffels  32 
trägt. 

25  Der  vertikale  Bewegungsbereich  des  Bagger- 
löffels  32  bei  senkrecht  stehender  Schwenkachse 
16  ist  in  Fig.  1  schematisch  dargestellt. 

Wie  aus  Fig.  1  hervorgeht,  dient  zum  Antrieb 
des  Vorauslegers  24  eine  Hydraulikvorrichtung  34, 

30  welche  sich  mit  einem  ihrer  Enden  an  dem  Voraus- 
leger  24  abstützt  und  sich  mit  ihrem  anderen  Ende 
an  dem  Rahmenteil  20  abstützt. 

In  einer  Neutrallage  des  Schwenkgelenks  14,  d. 
h.,  in  einer  Lage,  in  der  die  Längsachsen  des 

35  Grundauslegers  12  und  des  Vorauslegers  24  fluch- 
ten,  kann  der  Bagger  2  als  normaler  Löffelbagger 
betrieben  werden,  wobei  der  Grundausleger  12 
Uber  in  der  Zeichnung  nicht  dargestellte  Hydrauli- 
kantriebe,  der  Vorausleger  24  über  den  Hydrauli- 

40  kantrieb  34  und  der  Auslegerarm  26  über  den 
Hydraulikantrieb  28  betrieben  werden. 

Sollen  mit  dem  Bagger  2  Baggerarbeiten  paral- 
lel  zu  und  nahe  an  einer  Mauer  oder  dgl.  oder 
parallel  zu  einer  Fahrspur  durchgeführt  werden, 

45  wird  das  Schwenkgelenk  14  aus  seiner  Neutrallage 
in  eine  verschwenkte  Lage  gebracht,  wie  in  Fig.  2 
dargestellt.  In  dieser  verschwenkten  Lage  ist  der 
Vorausleger  24  relativ  zu  dem  Grundausleger  12 
um  das  Schwenkgelenk  14  herum  verschwenkt.  Die 

so  Verschwenkung  des  Vorauslegers  24  relativ  zu 
dem  Grundausleger  12  kann  hierbei  entweder  von 
Hand  oder  durch  in  Fig.  2  dargestellte  Hydraulikan- 
triebe  36  erfolgen.  Vor  Verschwenkung  des  Voraus- 
legers  24  relativ  zu  dem  Grundausleger  12  wird  der 

55  Grundausleger  12  in  eine  Stellung  gemäß  Fig.  1 
gebracht,  in  der  die  Schwenkachse  16  des 
Schwenkgelenks  14  senkrecht  zur  Standfläche  des 
Baggers  2  steht.  In  dieser  definierten  Arbeitsstel- 

3 
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lung  des  brundauslegers  12  wird  der  Antrieb  des 
Grundauslegers  12  blockiert,  so  daß  der  Grundaus- 
leger  12  in  der  in  Fig.  1  dargestellten  definierten 
Lage  verbleibt.  Wird  dann  nach  Verschwenken  des 
Vorauslegers  relativ  zu  dem  Grundausleger  der 
Oberwagen  6  in  die  Stellung  gemäß  Fig.  2  ge- 
bracht,  lassen  sich  problemlos  Grabarbeiten  paral- 
lel  zur  Längsachse  des  Baggers  2  auch  außerhalb 
der  Spurbreite  des  Fahrwerks  4  durchführen,  wie 
aus  Fig.  2  eindeutig  hervorgeht. 

Da  der  Antrieb  des  Grundauslegers  12  blok- 
kiert  ist,  übernimmt  der  Hydraulikantrieb  34  des 
Vorauslegers  24  die  Hubarbeit,  so  daß  die  Achse 
des  Schwenkgelenkes  22,  um  die  der  Vorausleger 
24  relativ  zu  dem  Rahmenteil  20  dreht  im  wesentli- 
chen  stets  horizontal  bleibt  und  problemlos  senk- 
rechte  Grabarbeiten  durchgeführt  werden  können. 

Der  erfindungsgemäße  Bagger  2  ist  nicht  nur 
zur  Durchführung  normaler  Baggerarbeiten  und 
senkrechter  Baggerarbeiten  parallel  zu  seiner  Fahr- 
spur  geeignet,  da  sich  aufgrund  der  relativen  Ver- 
stellbarkeit  des  Vorauslegers  24  zum  Grundausle- 
ger  12  eine  Vielzahl  von  Arbeitsstellungen  erzielen 
lassen. 

Es  versteht  sich,  daß  der  Vorausleger  24  außer 
der  Relativstellung  zu  dem  Grundausleger  12  ge- 
mäß  Fig.  2  jede  andere  Zwischenlage  einnehmen 
kann. 

Vorteilhafterweise  sollte  das  Schwenkgelenk  14 
blockiert  werden,  wenn  die  gewünschte  Relativlage 
des  Vorauslegers  24  zum  Grundausleger  12  er- 
reicht  ist. 

Weiterhin  ist  es  vorteilhaft,  ein  Steuerorgan, 
wie  z.  B.  einen  Steuerhebel,  für  den  Grundausleger 
auf  den  Hydraulikantrieb  34  für  den  Vorausleger  24 
umschalten  zu  können.  Für  eine  Bedienungsperson 
erleichtert  sich  somit  bei  blockiertem  Grundausle- 
ger  die  Ansteuerung  und  Bewegung  für  den  Vor- 
ausleger,  der  dann  die  Hubarbeit  durchführt. 

Schließlich  ist  es  auch  möglich,  die  Vertikalla- 
ge  der  Schwenkachse  16  relativ  zu  dem  Grundaus- 
leger  12  verstellbar  zu  machen.  Bei  einer  geeigne- 
ten  Ansteuerung  ist  es  dann  möglich,  auch  in  der 
Stellung  gemäß  Fig.  2  den  Grundausleger  12  zu 
bewegen,  wenn  hierbei  die  senkrechte  Lage  der 
Schwenkachse  16  nachgeregelt  werden  kann.  So- 
nit  erhöht  sich  die  Flexibilität  des  erfindungsgemä- 
Sen  Baggers  erheblich,  da  durch  den  bewegbaren 
Grundausleger  ein  größerer  Aktionsradius  ermög- 
licht  ist.  Weiterhin  kann  speziellen  Anforderungen 
jnd  Situationen  beim  Einsatz  des  Baggers  noch 
aesser  Rechnung  getragen  werden. 

Patentansprüche 

1.  Bagger  (2)  mit  einem  Grundausleger  (12),  ei- 
nem  daran  um  eine  horizontale  Achse  (22) 
schwenkbeweglich  gelagerten,  hydraulisch  be- 

tätigbaren  Vorausleger  (24),  der  an  seinem 
freien  Ende  ein  hydraulisch  betätigbaren  Aus- 
legerarm  (26)  mit  einem  Baggerlöffel  (32) 
trägt,  wobei  zwischen  dem  Grundausleger 

5  (12)  und  dem  Vorausleger  (24)  ein  Schwenkge- 
lenk  (14)  mit  einer  Schwenkachse  (16)  ange- 
ordnet  ist,  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  ein  Hydraulikantrieb  (34)  für  den  Vorausle- 
w  ger  (24)  sich  an  einer  vorauslegerseitigen  Stel- 

le  (20)  des  Schwenkgelenks  (14)  abstützt  und 
die  horizontale  Schwenkachse  (22)  des  Vor- 
auslegers  (24)  an  der  vorauslegerseitigen  Stel- 
le  (20)  des  Schwenkgelenks  (14)  angeordnet 

75  ist,  wobei  ein  Steuerorgan  für  den  Grundausle- 
ger  (12)  auf  die  Steuerfunktion  des  Hydrauli- 
kantriebes  (34)  für  den  Vorausleger  (24)  um- 
schaltbar  ist  und  die  Schwenkachse  (16)  des 
Schwenkgelenks  (14)  in  einer  Arbeitsstellung 

20  des  Grundauslegers  (12)  senkrecht  ist. 

2.  Bagger  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Vorausleger  (24)  manuell  in 
beide  Richtungen  um  das  Schwenkgelenk  (14) 

25  drehbar  und  in  jeder  erzielbaren  Relativstellung 
zu  dem  Grundausleger  (12)  verriegelbar  ist. 

3.  Bagger  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Vorausleger  (24)  kraftbetrie- 

30  ben  in  beide  Richtungen  um  das  Schwenkge- 
lenk  (14)  drehbar  ist,  wobei  der  Kraftantrieb 
(36)  in  jeder  erzielbaren  Relativstellung  des 
Vorauslegers  (24)  zu  dem  Grundausleger  (12) 
blockierbar  ist. 

35 
4.  Bagger  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  vertikale  Aus- 
richtung  der  Schwenkachse  (16)  des  Schwenk- 
gelenks  (14)  relativ  zu  dem  Grundausleger  (12) 

40  verstellbar  ist. 

Claims 

1.  Digger  (2)  with  a  main  boom  (12),  and  a  hy- 
i5  draulically  operated  extension  arm  (24)  with 

slewing  capacity  on  a  horizontal  axis  (22).  The 
extension  arm  (24)  Supports  at  its  mobile  end  a 
hydraulically  operated  bücket  arm  (26)  with 
digging  bücket  (32).  A  slewing  joint  (14)  with  a 

50  slewing  axis  (16)  is  positioned  between  the 
main  boom  (12)  and  the  extension  arm  (24). 
The  digger  is  characterised  in  that 

a  hydraulic  drive  (24)  for  the  extension  arm 
55  (24)  is  supported  by  a  section  of  the  slewing 

joint  (14)  adjacent  to  (20)  the  extension  arm, 
and  the  horizontal  slewing  axis  (22)  of  the 
extension  arm  (24)  is  positioned  on  the  slewing 
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joint  adjacent  to  (20)  the  extension  arm.  A 
control  element  for  the  main  boom  (12)  can  be 
switched  over  to  operate  the  hydraulic  drive 
(34)  for  the  extension  arm  (24).  The  slewing 
axis  (16)  of  the  slewing  joint  (14)  is  vertical  5 
when  the  main  boom  (12)  is  in  working  Posi- 
tion. 

2.  Digger  according  to  Claim  1,  characterised  in 
that  the  extension  arm  (24)  is  manually  revolv-  w 
able  in  both  directions  around  the  slewing  joint 
(14),  and  it  can  be  locked  into  any  of  its 
possible  positions  relative  to  the  main  boom 
(12). 

75 
3.  Digger  according  to  claim  1,  characterised  in 

that  the  extension  arm  (24)  can  be  power  op- 
erated  to  revolve  in  both  directions  around  the 
slewing  joint  (14).  Power  drive  (36)  can  be 
stopped  in  any  of  the  extension  arm's  (24)  20 
possible  positions  relative  to  the  main  boom 
(12). 

4.  Digger  according  to  one  of  the  Claims  1  to  3, 
characterised  in  that  the  vertical  positioning  of  25 
the  slewing  axis  (16)  of  the  slewing  joint  (14)  is 
adjustable  relative  to  the  main  boom  (12). 

Revendications 
30 

1.  Excavateur  (2)  comprenant  une  fleche  de  base 
(12),  une  avant-fleche  ä  actionnement  hydrauli- 
que  (24)  qui  est  montee  sur  celle-ci  en  etant 
mobile  en  pivotement  autour  d'un  axe  horizon- 
tal  (22)  et  qui  porte  ä  son  extremite  libre  un  35 
bras  de  fleche  ä  actionnement  hydraulique  (26) 
muni  d'une  pelle  d'excavateur  (32),  une  arti- 
culation  de  pivotement  (14)  pourvue  d'un  axe 
de  pivotement  (16)  etant  disposee  entre  la 
fleche  de  base  (12)  et  l'avant-fleche  (24),  ca-  40 
racterise  par  le  fait  qu'un  entraTnement  hydrau- 
lique  (34)  destine  ä  l'avant-fleche  (24)  s'appuie 
en  un  endroit  (20)  de  l'articulation  de  pivote- 
ment  (14)  qui  est  situe  du  cote  de  l'avant- 
fleche  et  que  Taxe  de  pivotement  horizontal  45 
(22)  de  l'avant-fleche  (24)  est  dispose  ä  l'en- 
droit  (20)  de  l'articulation  de  pivotement  (14) 
qui  est  situe  du  cote  de  l'avant-fleche,  cepen- 
dant  que  l'on  peut  faire  passer  un  organe  de 
commande  destine  ä  la  fleche  de  base  (12)  ä  50 
la  fonction  de  commande  de  l'entraTnement 
hydraulique  (34)  destine  ä  l'avant-fleche  (24), 
et  que  Taxe  de  pivotement  (16)  de  l'articulation 
de  pivotement  (14)  est  perpendiculaire  ä  la 
surface  d'appui  de  l'excavateur  dans  une  posi-  55 
tion  de  travail  de  la  fleche  de  base  (12). 

2.  Excavateur  selon  la  revendication  1,  caracteri- 

se  par  le  fait  que  l'on  peut  faire  toumer  l'avant- 
fleche  (24)  manuellement  dans  les  deux  direc- 
tions  autour  de  l'articulation  de  pivotement  (14) 
et  la  verrouiller  dans  chacune  de  ses  positions 
relatives  par  rapport  ä  la  fleche  de  base  (12) 
qui  peuvent  etre  atteintes. 

3.  Excavateur  selon  la  revendication  1,  caracteri- 
se  par  le  fait  que  l'on  peut  faire  tourner  l'avant- 
fleche  (24)  dans  les  deux  directions  autour  de 
l'articulation  de  pivotement  (14)  au  moyen  d'un 
mecanisme,  l'entraTnement  mecanique  (36) 
pouvant  etre  bloque  dans  chacune  des  posi- 
tions  relatives  de  l'avant-fleche  (24)  par  rapport 
ä  la  fleche  de  base  (12)  qui  peuvent  etre 
atteintes. 

4.  Excavateur  selon  l'une  des  revendications  1  ä 
3,  caracterise  par  le  fait  que  l'alignement  verti- 
cal  de  Taxe  de  pivotement  (16)  de  l'articulation 
de  pivotement  (14)  par  rapport  ä  la  fleche  de 
base  (12)  est  reglable. 

5 
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